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Bekanntmachung 
 

Erste Änderungssatzung zur Verbandsordnung des Abwasserzweckverbands Oyten/Ottersberg 
 

Auf der Grundlage der §§ 7 ff. des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(NKomZG) in der derzeit gültigen Fassung und § 6 der Verbandsordnung des Abwasserzweckverbandes 
Oyten/Ottersberg in der Fassung vom 07.12.2021 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 11. 
Juni 2025 folgende Satzung zur Änderung der Verbandsordnung des Abwasserzweckverbandes 
Oyten/Ottersberg beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
„(1) Der Zweckverband führt den Namen „Abwasserzweckverband Oyten/Ottersberg“ und hat seinen Sitz 
in Oyten, Landkreis Verden.“ 

 
§ 2 

 
Diese erste Änderungssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Ottersberg den 11. Juni 2025 
                                                          
ABWASSERZWECKVERBAND OYTEN/OTTERSBERG                                           

 
Vorsitzende der Verbandsversammlung                     Der Verbandsgeschäftsführer 
       
                                                                                                                                            
(Sandra Röse)                                                             (Helge Dannat)           
                                                  



 
 

Gemeinde Oyten 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
vertreten durch: Bürgermeisterin Sandra Röse 
Hauptstraße 55 
28876 Oyten  

Telefon: 04207 9140-0 
Telefax: 04207 9140-36 
E-Mail: info@oyten.de 
Internet:www.oyten.de  

53 
 

 
 

Bekanntmachung 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 „Erweiterung Altenpension Lueßen“  
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Oyten hat in seiner Sitzung am 24.03.2025 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 114 „Erweiterung Altenpension Lueßen“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen.  
 
Städtebauliches Ziel der Aufstellung ist die Sicherung und der Ausbau von Alten- und Pflegeplätzen 
sowie der Erhalt und die Verbesserung der Pflegequalität. 
Außerdem soll die Betriebsnachfolge durch die Festsetzung eines Bereiches für betriebsbedingtes 
Wohnen gesichert werden. 
 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Sagehorn, nördlich der Straße Sagehorner Dorfstraße. Der 
Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 84/3 sowie 84/5, Flur 45, Gemarkung Oyten und umfasst 
eine Fläche von ca. 12.833 m².  
 

 
 
Auskünfte zu dem Bauleitplanverfahren erteilt der Fachbereich Gemeindeentwicklung, 1. OG des Rat-
hauses Oyten, Hauptstr. 55, 28876 Oyten während der Öffnungszeiten (Mo – Fr 9 Uhr bis 12 Uhr, Do 
zusätzlich 15 Uhr - 17.30 Uhr).  
 
 
Oyten, den 01.07.2025  
 
Gemeinde Oyten 
Die Bürgermeisterin  
 
gez. Röse  
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Bekanntmachung 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47 II “Seniorenpflegeheim Hasch“ 2. Änderung   
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Oyten hat in seiner Sitzung am 24.03.2025 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 47 II “Seniorenpflegeheim Hasch“ 2. Änderung“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 
 
Städtebauliches Ziel der Aufstellung ist die Sicherung und der Ausbau von Alten- und Pflegeplätzen sowie 
der Erhalt und die Verbesserung der Pflegequalität. Außerdem soll die Sicherung von Fachkräften durch 
die Festsetzung eines Bereiches für betriebsbedingtes Wohnen gesichert werden. 
 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Bockhorst, östlich der Straße Bischofsweg und umfasst eine Fläche von 
ca. 10.000 m². Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 31/3 sowie teilweise 31/5, 31/7 und 31/8, Flur 
56, Gemarkung Oyten.  
 

 
 
 
Auskünfte zu dem Bauleitplanverfahren erteilt der Fachbereich Gemeindeentwicklung, 1. OG des 
Rathauses Oyten, Hauptstr. 55, 28876 Oyten während der Öffnungszeiten (Mo – Fr 9 Uhr bis 12 Uhr, Do 
zusätzlich 15 Uhr - 17.30 Uhr).  
 
 
Oyten, den 01.07.2025  
 
Gemeinde Oyten 
Die Bürgermeisterin  
 
gez. Röse  
 
 


